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Mitteilung des Senats 

Gesetz zu dem Beitritt des Landes Bremen zu dem Staatsvertrag über die erweiterte 
Zuständigkeit der mit der Begleitung aufenthaltsbeendender Maßnahmen betrauten 
Bediensteten in den Ländern 
 
Mitteilung des Senats 
an die Bremische Bürgerschaft (Landtag) 
vom 1. November 2022 

Der Senat überreicht der Bremischen Bürgerschaft (Landtag) den Staatsvertrag über 
die erweiterte Zuständigkeit der mit der Begleitung aufenthaltsbeendender Maßnah-
men betrauten Bediensteten in den Ländern mit der Bitte um Beratung und Be-
schlussfassung in der Novembersitzung 2022. 
 
 
Mit dem Staatsvertrag wird die Grundlage dafür geschaffen, dass den mit der Begleitung auf-
enthaltsbeendender Maßnahmen betrauten Bediensteten in den Ländern die notwendigen 
Befugnisse eingeräumt werden, um aufenthaltsbeendende Maßnahmen nach dem Aufent-
haltsgesetz oder nach der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 26. Juni 2013 in der jeweils geltenden Fassung über die Landesgrenzen des 
eigenen Landes hinaus effektiv durchführen zu können. Der Staatsvertrag schafft Rechts-
klarheit für die Befugnisse der nicht dem Polizeivollzugsdienst angehörenden Bediensteten 
der Länder. Einzelheiten sind in der beigefügten Begründung des Staatsvertrags dargestellt.  
 
Der Staatsvertrag wurde bislang von den Ländern Hessen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-
Holstein, Sachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz und Niedersachsen ratifiziert. Hamburg und Bran-
denburg sind dem Staatsvertrag im Nachhinein beigetreten. Die Freie Hansestadt Bremen 
und weitere Länder beabsichtigen dem Staatsvertrag beizutreten. 
 
Der Staatsvertrag enthält im Wesentlichen die nachfolgenden Regelungen: 
 

• Die Bediensteten der Länder, die keine Polizeivollzugsbeamt:innen sind, werden 
beim Vollzug aufenthaltsbeendender Maßnahmen berechtigt, auf dem Hoheitsgebiet 
der Vertragspartner verwaltungsvollstreckungsrechtliche Befugnisse auszuüben. 
Diese Befugnisse auf fremdem Hoheitsgebiet umfassen auch Amtshandlungen im 
Rahmen der Vorbereitung der aufenthaltsbeendenden Maßnahmen, wie z.B. die Ver-
bringung in Hafteinrichtungen zum Vollzug der Abschiebungshaft und des Ausreise-
gewahrsams oder die Begleitung der betroffenen Personen bei notwendigen 
Behördengängen.  

 
• Diese Bediensteten unterfallen in dienstrechtlicher Sicht bezüglich ihrer Rechte und 

Pflichten weiterhin lückenlos den Bestimmungen des eigenen Landes. So werden Zu-
ständigkeitslücken vor Ort zu verhindert.  
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• Es gilt bei der Durchführung dieser Maßnahmen immer das Recht des Landes, auf 

dessen Hoheitsgebiet die aufenthaltsbeendende Maßnahme vollzogen wird. Somit 
wird die Territorialhoheit der Länder gewahrt.  

 
• Die konkreten Befugnisse dieser Bediensteten werden benannt. Sie orientieren sich 

an denjenigen allgemeinen Befugnissen, die den Verwaltungsbehörden vom jeweili-
gen Landesgesetzgeber übertragen wurden. Soweit der Landesgesetzgeber den Ver-
waltungsvollzugsbeamten auch die Befugnisse der Polizei zur Abwehr von Gefahren 
(Generalklauseln), die Befugnisse zur Durchsuchung von Personen und Sachen, zur 
Sicherstellung und zur Anwendung von unmittelbarem Zwang übertragen hat, gelten 
auch diese.  

 
• Die Bediensteten, die die Maßnahmen der Aufenthaltsbeendigung durchführen, müs-

sen jederzeit als Träger:in von Hoheitsrechten identifizierbar sein.  
 

• Die rechtliche Verantwortlichkeit des Rechtsträgers, der für die Aufenthaltsbeendi-
gung zuständigen Behörde, wird geregelt. Demnach ist nach den allgemeinen verwal-
tungsprozessrechtlichen Vorschriften der Rechtsträger, der für die 
Aufenthaltsbeendigung zuständigen Behörde der richtige Beklagte in einem etwaigen 
gerichtlichen Prozess. Das Führen einer Waffe ist ausgeschlossen, sofern diesen Be-
diensteten dieses Recht nicht nach dem eigenen Landesrecht zusteht. Der Waffen-
einsatz, der immer Befugnis und Ausstattung voraussetzt, wird ausdrücklich auf rein 
defensive Maßnahmen beschränkt (zum Beispiel Notwehr nach § 32 des Strafgesetz-
buches [StGB]).  

 
• Zur Vermeidung unnötigen Verwaltungsaufwandes erfolgt eine vorherige Unterrich-

tung der zuständigen Behörden vor dem Hintergrund der Verwaltungspraktikabilität 
grundsätzlich nicht.   

 
Weitere Kompetenzen werden diesen Bediensteten auf dem Gebiet der anderen Länder 
nicht eingeräumt. Insbesondere erfolgt keine inhaltliche Ausweitung ihrer durch Landesrecht 
eingeräumten Befugnisse. Die Bediensteten sind nur im Rahmen der Vorbereitung und Be-
gleitung von Aufenthaltsbeendigungen befugt, die ihnen zur Verfügung stehenden Maßnah-
men auszuüben. Zu anderen hoheitlichen Maßnahmen sind sie auf dem Gebiet der anderen 
Länder nicht berechtigt. 
 
 
Anlagen: 
 
Anlage 1: Entwurf eines Gesetzes über den Beitritt zum Staatsvertrag über die erweiterte Zu-
ständigkeit der mit der Begleitung aufenthaltsbeendender Maßnahmen betrauten Bedienste-
ten in den Ländern 
Anlage 2: Staatsvertrag über die erweiterte Zuständigkeit der mit der Begleitung aufenthalts-
beendender Maßnahmen betrauten Bediensteten in den Ländern nebst Begründung 
 
Beschlussempfehlung: 
Der Senat bittet die Bürgerschaft (Landtag) um Beratung und Beschlussfassung in 
der Novembersitzung 2022. 
 

 
 
Anlage(n): 
1. ANLAGE_Gesetzentwurf_Staatsvertrag_Begründung 



1 
Entwurf 

Gesetz zu dem Beitritt des Landes Bremen zu dem Staatsvertrag über die 
erweiterte Zuständigkeit der mit der Begleitung aufenthaltsbeendender 

Maßnahmen betrauten Bediensteten in den Ländern 

 

Der Senat verkündet das nachstehende, von der Bürgerschaft (Landtag) 
beschlossene Gesetz: 

Artikel 1 

(1) Dem Beitritt des Landes Bremen zu dem am 21. Oktober 2019 in Wiesbaden, 
am 29. August 2019 in Hannover, am 18. September 2019 in Düsseldorf, am 
18. Oktober 2019 in Mainz, am 1. Oktober 2019 in Magdeburg und am 8. Oktober 
2019 in Kiel unterzeichneten Staatsvertrag zwischen den Ländern Hessen, Nieder-
sachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt und Schleswig-
Holstein über die erweiterte Zuständigkeit der mit der Begleitung aufenthaltsbe-
endender Maßnahmen betrauten Bediensteten in den Ländern wird zugestimmt. 

(2) Der Vertrag wird nachstehend veröffentlicht. 

Artikel 2 

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft. 

(2) Der Tag, an dem der Staatsvertrag nach seinem Artikel 7 Absatz 4 Satz 3 für 
das Land Bremen wirksam wird, wird im Gesetzblatt bekannt gemacht. 
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